
    Ablauf Bürgerbegehren – Bürgerentscheid 

 

 

 

  
 Basis: § 8 b Hessische Gemeindeordnung (HGO) und  

            § 55 Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) 

Bürgerbegehren
Antrag auf Bürgerentscheid

Unterschriften

ca. 1.100 Unterschriften
(10 % der  Wahlberechtigten) 

kein

Bürgerentscheid

Bürgerentscheid

Abstimmung

Mehrheit dafür ?
ca. 2.750 Stimmen dafür? 

(25 % der Stimmberechtigten)

Bürgerentscheid 
erfolgreich 

Bürgerentscheid 

nicht erfolgreich

Beschluss wird 
aufgehoben

Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung 

bleibt bestehen 

Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung 

wird aufgehoben 

 

10. Juli 2020  

Antrag an Magistrat und Bürgermeister 
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27. August 2020 

02. Juli 2020 – Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 

Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet über die Zulässigkeit 

auf der Basis der Unterschriften und legt ggf. den Termin für die 

Abstimmung fest. 

                                          voraussichtlich am 12. November 2020 
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Stimmberechtigt sind alle Wahlberechtigten  

zum Zeitpunkt der Abstimmung 

Die Abstimmung erfolgt 

in geheimer Wahl 

an einem Sonntag  


